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STADT COTTBUS 
CHÓŚEBUZ  

Stadtverordnetenversammlung Cottbus 
Fraktion SPD 
Frau Lena Kostrewa 
Erich Kästner Platz 1 
03046 Cottbus 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Kostrewa, 
 
zu Ihrer Anfrage zur Stadtverordnetenversammlung am 30.11.2016 bezüglich 
der beim Land Brandenburg angefragten Bedarfszuweisung aus dem 
Ausgleichsfonds gemäß § 16 FAG zur Kompensation der 
Gewerbesteuerrückzahlungen kann ich Ihnen mitteilen, dass bisher noch kein 
Bescheid vorliegt. Sobald dieser Bescheid vorliegt, werden die darin 
enthaltenen Auflagen der Cottbuser Stadtverordnetenversammlung zur 
Entscheidung vorgelegt. Wir gehen davon aus, dass die 
Stadtverordnetenversammlung die Auflagen akzeptieren wird, wodurch sich 
eine anderweitige Kompensation der Gewerbesteuerrückzahlung erübrigen 
würde. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Markus Niggemann 
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